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Unsere Fachfrau Helen Furrer
ist eidg. dipl. Sozialversicherungsexpertin und als Prozess-

leiterin bei der SVA Zürich im Bereich Versicherungsleis-

tungen (AHV-/IV-Renten und Ergänzungsleistungen) tätig.

Welche Ansprüche hätte meine Frau

im Falle meines Ablebens?
Meine Ehefrau und ich beziehen beide eine

AHV-Rente mit Ergänzungsleistungen. Ich

möchte nun wissen, ob meine Frau im Falle

meines Ablebens nebst ihrer AHV-Rente

Anspruch auf eine Witwenrente und Ergän-

zungsleistungen hat und ob die Ausrichtung
derselben separat beantragt werden muss.
Wie hoch würden sich die Witwenrente und

die Ergänzungsleistungen belaufen?

Von der AHV wird gleichzeitig nur eine
Rente ausbezahlt: entweder hat jemand
Ansprach auf eine Altersrente oder auf
eine Witwenrente. Besteht grundsätzlich
Ansprach auf beide Rentenarten, dann
werden von der Ausgleichskasse beide
Renten berechnet, und die höhere der

beiden Renten wird ausbezahlt.
Die Erfahrung zeigt, dass bei einer

Frau, die bereits Anspruch auf eine

Altersrente hat, die neu berechnete
Altersrente beim Tod des Ehemannes
im Normalfall höher ausfällt als eine all-

fällige Witwenrente. Deshalb wird nach
dem Tod des Ehemanns meistens die

neu berechnete Altersrente und keine
Witwenrente ausbezahlt.

Ihre Frau und Sie beziehen beide
bereits eine AHV-Rente. Wie bei vielen
Ehepaaren sind auch Ihre Altersrenten

«plafoniert». Das bedeutet, dass Ihre bei-
den Renten zusammen den Höchstbetrag
von 150 Prozent der maximalen Einzel-

rente übersteigen und deshalb anteils-

mässig gekürzt wurden. Stirbt nun einer
der beiden Ehegatten, wird die Rente des

anderen Ehegatten neu berechnet: Die

Plafonierung entfällt, und zusätzlich
wird noch ein Verwitwetenzuschlag von
20 Prozent bis maximal zur Höchstrente

angerechnet. Hat jemand die Altersrente

um ein oder zwei Jahre vorbezogen,
dann wird vom neu berechneten Renten-

betrag wiederum die Vorbezugskürzung
abgezogen. Die maximale Altersrente bei

vollständiger Beitragsdauer beträgt zur-
zeit 2280 Franken pro Monat, ab 1.1.2011

sind es 2320 Franken.

Ergänzungsleistungen sind Bedarfs-

leistungen und werden bei jeder person-
liehen oder finanziellen Änderung den
Verhältnissen angepasst. Ein Todesfall
hat deshalb immer zur Folge, dass die

Leistungen neu berechnet werden müs-

sen. Unter der Voraussetzung, dass Ihre
Frau weiterhin zu Hause in der eigenen
Wohnung lebt, könnten ihr im Falle Ihres
Todes unter den heutigen Gegebenheiten
folgende jährlichen Ausgaben angerech-
net werden: 18720 Franken für den per-
sönlichen Lebensbedarf, ein Pauschal-

betrag für die Krankenkassenprämie
(unterschiedlich hoch je nach Kanton
und Prämienregion) und maximal 13 200
Franken für den Mietzins. Ist die Woh-

nung günstiger oder wird sie von mehre-

ren Personen bewohnt, wird demzufolge
nur ein reduzierter Betrag angerechnet.

Das Total der anerkannten Ausgaben
wird dann den Einnahmen gegenüber-
gestellt. Sind die anrechenbaren Einnah-
men geringer als die anerkannten Aus-

gaben, besteht weiterhin Anspruch auf
Ergänzungsleistungen.

Bei den Ergänzungsleistungen ist eine

prognostische Berechnung mit vielen
Unsicherheitsfaktoren behaftet, da die

späteren detaillierten Berechnungs-
grundlagen im Normalfall nicht lücken-
los bekannt sind. Bei einem Todesfall

beispielsweise ist oftmals ein Nachlass

vorhanden, es werden weitere Versiehe-

rungsleistungen fällig und die bisherigen
Sozialversicherungsleistungen werden
den neuen Verhältnissen angepasst. Des-

halb ist eine Vorausberechnung nicht
möglich. Sie können aber davon aus-

gehen, dass unter den heutigen Gege-
benheiten die oben erwähnten Beträge
als Ausgaben anerkannt werden.

Als Renten- und Ergänzungsleistungs-
bezüger sind Sie meldepflichtig. Sie müs-

sen also allfällige persönliche oder finan-
zielle Änderungen der Ausgleichskasse
oder der EL-Durchführungsstelle mel-
den, da diese jeweils überprüfen müs-

sen, ob die betreffende Änderung eine

Auswirkung auf ihren persönlichen Leis-

tungsanspruch hat.
Da Ihre Rente und die Ergänzungs-

leistungen von der gleichen Stelle aus-
bezahlt werden, ist davon auszugehen,
dass Ihre Änderungsmeldungen intern
weitergeleitet werden.

Bei vielen Personen werden Rente und
Ergänzungsleistungen aber nicht von der

gleichen Stelle ausbezahlt. Dann muss
auf jeden Fall jede der Stellen direkt in-
formiert werden. Für weitere Auskünfte
steht Ihnen Ihre Ausgleichskasse gerne
zur Verfügung.

Der AHV-Ratgeber erscheint in jeder zweiten Ausgabe derZeitlupe. Bitte

legen Sie Kopien von Korrespondenzen und Entscheiden bei, und ge-

ben Sie Mail und Postadresse an. Wir beantworten Fragen in der Regel

schriftlich: Zeitlupe, Ratgeber AHV, Postfach 2199,8027Zürich. Auskünf-

te zu AHV/EL erhalten Sie auch bei den Kantonalen Pro-Senectute-

Organisationen. Die Telefonnummern finden Sie vorne in diesem Heft.
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